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1. Prüfungsauftrag

In der Kuratoriumssitzung vom 07. Dezember 2023 der Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe (im Fol gen-

den "Stiftung" gen annt) wur den wir zum Ab schlus s prü fer für das Geschäftsjahr 2023 ge wählt.

Der Vorstand der Stiftung, vertreten durch Herrn Dieter Seifert, erteilte uns dem zu fol ge durch

schrift li che Ver einbarung den Auf trag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 un ter Ein be-

zie hung der Buch füh rung zu prüfen und über die Er geb nis se der Prü fung schrift lich zu be rich ten.

Zusätzlich wurden wir beauftragt, die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die satzungs gemä-

ße Verwendung der Stiftungsmittel für das Geschäftsjahr zu prüfen.

Ferner wurden wir beauftragt, die Ordnungsmä ßig keit der Ge schäfts führung für das Geschäfts jahr

2023 zu prüfen und das Ergebnis in unseren Bericht über die Prüfung des Jah res ab schlus ses auf-

zu nehmen.

Für diesen Auftrag ist, auch im Verhältnis zu Dritten, unsere schriftliche Vereinbarung zur Jah res-

abschlussprüfung mit den als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-

schafts prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften maßgeblich.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach dem Prüfungsstandard IDW PS 450 „Grundsätze ord nungs-

mäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ des Instituts der Wirt schafts prüfer in Deutsch-

land e.V., Düsseldorf.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an wend-

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe.
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2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss haben wir den folgenden Bestätigungsvermerk er teilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe, Karlsruhe

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe, Karlsruhe - be stehend aus der

Bilanz zum 31.12.2023 und der Ge winn- und Ver lust rech nung für das Ge schäfts jahr vom 1.1.2023

bis zum 31.12.2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie rungs- und Be-

wertungs methoden - ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka pitalgesell-

schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach tung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nis sen ent sprechendes

Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung zum 31.12.2023 so wie ihrer Er tragslage für das

Ge schäfts jahr vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2023.      

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-

gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut schen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften

und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü fung des Jah-

resabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weiter ge hend beschrie ben. Wir sind von der Stif-

tung un ab hängig in Über einstimmung mit den deut schen handels rechtli chen und berufsrechtli chen

Vor schriften und haben unsere sonstigen deut schen Be rufs pflichten in Über einstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auf fas sung, dass die von uns er lang ten Prüfungsnach wei-

se ausreichend und geeig net sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jah resab-

schluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Kuratoriums für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent li-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis sen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermit telt. Ferner sind die gesetz lichen
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Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein stim mung mit den deut schen

Grundsät zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha ben, um die Aufstel lung ei-

nes Jah resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel lungen aufgrund

von do lo sen Hand lun gen (d.h. Ma ni pu la tio nen der Rechnungslegung und Vermö gens schä di gun-

gen) oder Irrtü mern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite ren ha-

ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter neh-

menstä tig keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort lich, auf der

Grund la ge des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä tig keit zu bi-

lanzie ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei ten entgegen stehen.  

Das Kuratorium ist verantwortlich für die Über wa chung des Rechnungsle gungsprozesses der Ge-

schellschaft zur Aufstellung des Jahresab schlus ses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses    

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern ist so wie ei nen Be stäti gungs ver merk zu er teilen, der unser Prüfungsurteil zum Jah resab-

schluss be in haltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver stößen

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger weise er-

wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres ab-

schlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein flussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prü fungs hand-

lun gen als Reak tion auf die se Ri si ken durch so wie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-

chend und ge eignet sind, um als Grundla ge für un ser Prüfungsurteil zu dienen. Das Ri siko,

dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da do lo se Hand lun gen kol lu si ves Zu sam men wir ken,

Fälsch un gen, be ab sich tig te Un voll stän digkei ten, irre füh rende Dar stel lungen bzw. das Au ßer-

kraftset zen inter ner Kon trol len be in halten kön nen. 
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· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-

ternen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um stän-

den an gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit die ses

Systems der Stiftung abzugeben. 

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängende Angaben. 

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im

Zu sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der

Fä higkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön nen. Falls wir

zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be steht, sind wir ver pflichtet, im

Be stäti gungs vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres ab schluss auf merk sam zu ma-

chen oder, falls diese Angaben unange mes sen sind, unser Prü fungsurteil zu mo di fizieren. Wir

zie hen unsere Schlussfolge run gen auf der Grundlage der bis zum Datum unse res Bestäti-

gungs ver merks erlangten Prü fungsnachweise. Zukünftige Ereig nis se oder Ge ge ben heiten kön-

nen je doch dazu führen, dass die Stiftung ihre Unter neh menstätigkeit nicht mehr fortfüh ren

kann. 

· beurteilen wir Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäfts vor-

fäl le und Er eig nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ord nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver hältnissen entsprechen-

des Bild der Ver mögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung ver mittelt.  

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich et wai-

ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Stuttgart, den 10. Mai 2024“

ADJUVARIS GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Felix Wannenwetsch
Wirtschaftsprüfer

Oliver Müller
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung und der Jahresabschluss zum 31. Dezem ber

2023.

Der Gegenstand der Prüfung wurde auftragsgemäß um die Prüfung der Ordnungs mä ßigkeit der

Geschäftsführung auf der Grundlage des Kriterienkatalogs des Deutschen Paritätischen Wohl-

fahrtsverbandes, Landesverband Baden Württemberg e.V. erweitert.

Zusätzlich haben wir auftragsgemäß geprüft, ob der Grundsatz der Erhaltung des Stiftungsvermö-

gens und die Verpflichtung zur bestimmungsgemäßen Verwendung der Stiftungsmittel eingehalten

wurden.

Die Buchführung und den Jahresabschluss haben wir daraufhin geprüft, ob die geltenden gesetz li-

chen Vor schriften zur Rechnungslegung einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch füh-

rung be ach tet wur den.

Wir haben geprüft, ob der Jahresabschluss klar, übersichtlich und vollständig in der vorge schrie-

benen Form mit den vorgeschriebenen Angaben aufgestellt ist und dass alle Posten zutreffend

ausgewiesen sowie die Vermögensgegenstände und Schulden sämtlich richtig bewertet worden

sind. Darüber hinaus haben wir geprüft, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der GoB ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

ver mit telt.

Die Prüfung der Ord nungs mäßigkeit der Ge schäftsführung erfolgte auf der Grundlage des Krite-

rienkatalogs des Deutschen Pari tätischen Wohlfahrtsverbandes, Landesver band Baden-Württem-

berg e.V. (PARITÄTISCHER).

Die Buchführung, die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen han dels recht lichen

Vorschriften sowie die uns erteilten Auskünfte und vorgelegten Unter lagen liegen in der Verant wor-

tung des Vorstands der Stiftung.

Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer war es, die vorgelegten Unterlagen und ge machten An gaben

im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung unter Beachtung der für die Rechnungs legung relev-

anten deutschen handelsrechtlichen Vorschriften zu beurteilen.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand der geprüften Stiftung

oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Vorstandstätigkeit zuge si chert wer den kann

(§ 317 Abs. 4a HGB n.F.).

Wir haben die Prüfung in der Zeit vom 16. bis 20. November 2023 (Vorprüfung) und in der Zeit

vom 11. bis 14. März 2024 so wie vorberei tend und an schlie ßend in un se rem Bü ro durch ge führt.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB un ter Be ach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge stellten Grund sät ze ordnungs mäßiger Ab-

schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch zuführen, dass Un-

richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel lung des durch den Jah resabschluss unter Be-

achtung der Grundsätze ord nungsmäßi ger Buchfüh rung vermittelten Bil des der Vermögens-, Fi-

nanz- und Er tragslage wesent lich auswirken, mit hinreichender Si cherheit erkannt werden. Bei der

Festlegung der Prüfungshandlun gen werden die Kenntnis se über die Geschäftstätig keit und über

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stiftung sowie die Er wartungen über mögliche Feh ler

be rück sichtigt.

Nachfolgend stellen wir die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens dar, indem wir den Um fang

unserer Prüfung ausführlich beschreiben.

Im Rahmen unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens haben wir ei ne Prü fungs-

stra te gie er ar beitet.

Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds der Stiftung, ihrer

Ziele, Stra tegien und Geschäftsrisiken. Sie wird darüber hin aus von der Grö ße und Komple xität

der Stiftung und der Wirksam keit ihres rech nungs le gungsbezo ge nen in ter nen Kon troll sys tems be-

ein flusst. Die hieraus gewon ne nen Er kenntnisse ha ben wir bei der Aus wahl und dem Um fang un-

serer analyti schen Prü fungs handlungen und der Ein zelfall prüfungen be rück sich tigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in ternen Kon-

trollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahres abschluss über wie-

gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be urtei lung der ange wand-

ten Bi lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun gen der gesetz lichen Ver treter so-

wie die Würdigung der Ge samtdarstellung des Jahresab schlusses.

Unter Berücksichtigung des Risikoprofils und der Ergebnisse der Prüfung des internen Kon troll-

systems sowie unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit haben wir insbe sondere fol-

gende Prüfungsschwerpunkte festgelegt: 

- Sachanlagen

- Guthaben bei und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- Eigenkapital

- Sonstige Verbindlich keiten

- Vermögenserträge und Satzungsmäßige Leistungen

- Gewinn und Verlustrechnung

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unse rer Be ur-

teilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.
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Bei der Gewinnung eines Verständnisses des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-

tems sind wir wie folgt vor ge gan gen: Ausgehend von den externen Faktoren, den Stiftungszie len,

der Ge schäfts strate gie und den Steuerungs- und Überwachungs prozessen auf der Stiftungs ebene

ha ben wir an schließend die Geschäftspro zesse ana lysiert. In die sem zweiten Schritt der Prozess-

ana lyse ha ben wir beur teilt, in wieweit die wesentli chen Geschäftsrisi ken, die ei nen Ein fluss auf un-

ser Prü fungsrisi ko ha ben, durch die Ge stal tung der Be triebsabläufe und der Kontroll- und Über wa-

chungs maßnah men reduziert worden sind.

Soweit systematisch möglich, wurden analytische Prüfungshandlungen in Form von Soll-Ist-Ver-

probungen, Kennzahlenanaly sen oder Plausibilitätsbeurteilungen vorge nom men. So weit dadurch

keine ausreichenden Prüfungsnachweise erreicht werden konnten, wurden im Rah men der We-

sentlichkeit Einzelfallprüfungen durch bewusste Auswahl vorgenommen, in dem wir ein zelne Ge-

schäfts vorfälle anhand von Belegen nachvollzogen und auf deren sachge rechte Ver bu chung hin

überprüft haben.

Bei den Finanzanlagen haben wir die die Wertpapiere ins be sondere auf zu tref fen de Be wer tung

ge prüft. Da zu stan den uns die Jahresab schlüsse und er gän zende Un terla gen zur Verfü gung.

Die Vorräte haben wir auf zutreffenden Ansatz, Ausweis und angemessene Bewertung geprüft. Im

Hin blick auf die untergeordnete Bedeutung der Vorräte für die Aussage des Jah res ab schlusses

haben wir an der kör per li chen Be stands auf nahme nicht teilge nommen.

Die Salden aller Guthaben bei und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben wir mit Sal-

denbestätigungen der Kreditinstitute verglichen.

Die Erträge und Aufwendungen haben wir in zahlreichen Stichproben anhand der Be le ge ge prüft.

Die Höhe der Spenden und Bußgelder sowie der Vermögenserträge haben wir - soweit system-

atisch mög lich - an hand von sta tisti schen Un ter la gen verprobt. Die Zinsaufwendungen wurden von

uns anhand der ver tragli chen Verein ba rungen und der ge prüf ten Bankguthaben und -verbindlich-

keiten auf Plausi bilität ge prüft.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die gesetzlichen Ver treter ha-

ben uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung und des

Jahresabschlusses in Form ei ner Voll stän dig keits er klä rung schrift lich bestätigt. Nach der Voll stän-

dig keitser klärung be stan den am Bi lanz stich tag kei ne wei te ren An ga ben für die Haf tungs verhält-

nisse sowie sons ti ge fi nan zielle Ver pflich tun gen, als sie aus der Bi lanz und dem An hang er sichtlich

sind. Vor gänge von besonderer Be deu tung nach dem Schluss des Geschäftsjah res haben sich

nach dieser Erklärung nicht erge ben.
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4. Feststellungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buch führung

und die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss in allen wesentlichen Be-

langen den ge setzlichen Vor schriften ent spre chen.

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Finanz- und Anlagebuchhaltung erfolgt im Dialog intern über ein EDV-System mit der

Software ABAS EKS. Die Auswertungen werden ebenfalls intern vorgenommen.

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rech-

nungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den GoB gem.

§ 238 HGB.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Stiftung sind nach unseren Feststel lungen

voll stän dig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und über sichtli-

che Ord nung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange des Vereins ausrei chen den

Gliede rungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbe lege eingese hen wur den,

ent hal ten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation er for derlichen Angaben. Die Be-

leg ablage ist numerisch bzw. alphabetisch geordnet, so dass der Zugriff auf die Bele ge un-

mit telbar an hand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Belege werden elektro nisch ar-

chi viert. Da zu wird das Programm Docuware von der Firma DocuWare Eu rope GmbH einge-

setzt. 

Die Grundsät ze ord nungsmäßiger Buchführung beim Einsatz vollelek tro nischer Archi vie-

rungsver fahren wurden beachtet. Die Buch füh rung ent spricht so mit für das ge samte Ge-

schäfts jahr den ge setz li chen An forderun gen.

Die Bücher werden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insge samt

ord nungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Organisation des Rech nungswe-

sens ist den Verhältnissen der Stiftung angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent spricht

die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterla gen ent-

nommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchfüh rung und

Jah resabschluss geführt. 

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf 

· die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der 

Buchführung, 

· die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, 
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· die Beach tung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschrif ten,

· die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetz lichen Vorschriften ein

schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängi gen, 

rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Re gelungen und

· die Betrachtung von Regelungen der Satzung der Stiftung, so weit diese den Inhalt der 

Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt 2. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

4.1.2 Jahresabschluss

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresab-

schluss in allen wesentlichen Belangen al le für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen

Vor schrif ten ein schließ lich der Grundsätze ord nungsmäßiger Buchführung und aller größen-

ab hängi gen und rechts form ge bundenen Regelungen beachtet sind.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses hat die Stiftung die verpflichten den An for derungen

der Stellungnahme des IDW zur Rechnungslegung von Stiftungen (IDW RS HFA 5) be ach-

tet.

Die Stiftung weist ge mäß § 267 HGB folgende Größenmerkmale auf:

2023 2022
Bilanzsumme (TEUR) 9.386 9.869
Stiftungserträge (TEUR) 669 723

der Arbeitnehmer
Durchschnittliche Zahl

0 0

Die Stiftung erfüllt nach § 267 Abs. 1 HGB die Größenmerkma le ei ner kleinen Ka pitalge-

sellschaft. Größenabhängige Erleichterungen (§§ 264 bis 288 HGB) wur den teil weise in An-

spruch ge nommen.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist

nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt wor den.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023 sind - ausge hend

von den Zahlen der Vorjahresbilanz - ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weite-

ren ge prüften Un terlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beach tet

worden. 

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläute run-

gen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss - d. h. als Gesamtaussa ge des

Jah resabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Ge winn- und Ver lust-

rech nung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ord nungsmäßiger Buch füh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen des Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Stiftung.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Stiftung hat im Anhang die Bilanzierungs- und Bewertungs methoden, die sie un ter Be-

rück sich ti gung von gesetzlich eingeräumten Wahlrechten ange wandt hat, dar ge stellt. Bei un-

se ren nachfol genden Ausführungen gehen wir daher insbe sondere auf die Sach ver halte ein,

die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Er tragslage so wie in ihrer Ge samt wir-

kung im Zu sammenhang mit anderen Maßnah men und Sach ver halten von we sentli cher Be-

deu tung sind.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Wohnungen wurde auf 50 Jahre festgelegt. Für

die Gebäude Hagsfeld 2 und Rheinstetten wird der Komponentenansatz verwendet mit Nut-

zungs dau ern von 20 Jahren für die Komponenten und mit 40 Jahren für den Rohbau. Für die

an de ren An la gen, Be triebs- und Ge schäfts aus stat tung wurden Nut zungs dauern zwi schen 5

und 8 Jah ren fest gesetzt.

Die Kunstgemälde wurden zu durchschnittlichen beizule gen den Wer ten be wertet; die beizu-

le gen den Wer te wurden im Wesentlichen nach den Verhältnis sen am Absatz markt anhand

der er ziel ten Prei se bei ei ner Auk tion ermittelt.

Soweit die nach dem Gesetz vorgesehene Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung erweitert wurde, erfolgte dies zur Aufstellung eines klaren und über sichtlichen

Jahresabschlusses gemäß § 265 Abs. 5 und 6 HGB.

4.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurden Änderun gen bei den

we sent li chen Be wer tungsgrundla gen einschließlich der Ausübung von Bilanzie rungs- und

Be wer tungs wahl rechten, Änderungen bei der Aus nutzung von Ermessensspiel räu men so wie

sach ver halts gestaltende Maßnahmen nicht vorgenom men.

4.2.4 Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestäti-

gungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermit telt. 
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5. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

5.1 Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß den Kriterienkatalog des Deutschen Pa ri täti-

schen Wohlfahrtsverbandes, Landesverband Baden-Württemberg e. V. (PARITÄTISCHER)

beachtet. Da nach soll der Prüfungsumfang auf das Maß beschränkt bleiben, das zur Si cher-

stel lung des Prüfungszweckes unerlässlich ist. Die Prüfung muss den Grundsätzen der Wirt-

schaftlichkeit genügen. Dementsprechend ist es möglich, unterschiedliche Prüfungs schwer-

punkte bei den Kriterien zu setzen und so den gesamten Prüfungsumfang auf mehre re Jahre

zu verteilen.

Den Schwerpunkt unserer Prüfung haben wir im Berichtsjahr auf die Ordnungsmäßigkeit in

den Bereichen Liquidität, Finanzlage und Ertragslage gelegt:

Ist die vorhandene Liquidität ausreichend?

a. War die Zahlungsbereitschaft im Laufe des Jahres stets gegeben?

Die Zahlungsbereitschaft war während des Berichtsjahrs stets gegeben.

b. Ist Vorsorge für die Überbrückung von Liquiditätsengpässen getroffen?

Es bestehen keine Kontokorrent-Kreditlinien bei Kreditinstituten. Aufgrund der Bautätigkeit in

Vor jahren und der Rückzahlung einer Liquiditätshilfe an die Hagsfelder Werkstätten und

Wohnge meinschaften Karlsruhe gGmbH von TEUR 200 wurde die bestehende Li quiditätshil-

fe von der treu hän de risch ver wal te ten un selbst stän di gen Stif tung An gela und Wal ter Bach-

mei er Stiftung in Hö he von TEUR 530 auf TEUR 590 aufgestockt. Die Liquidität beträgt zum

31.12.2023 demnach TEUR 48. Bei planmäßigen Geschäftsverlauf ist von keinem Liquidi-

täts engpass auszugehen.

Ist die Finanzlage als angemessen anzusehen?

a. Ist das Auftrags- und Vergabewesen hinreichend organisiert?

Das Auftrags- und Vergabewesen ist hinreichend organisiert. Bei Aufträgen, die über den

Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit hinausgehen, legt der Vorstand diese dem Kurato-

rium zur Zustimmung vor.

b. Sind die Vorstandsmitglieder/GeschäftsführerInnen bei Investitionen über För der-

und Zuschussmöglichkeiten informiert?

Über die Förder- und Zuschussmöglichkeiten ist der Vorstand informiert.
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c. Ist die Vorratshaltung im Allgemeinen angemessen?

Das Vorratsvermögen ist von untergeordneter Bedeutung und besteht im Wesentli chen aus

zugestifteten Kunstgemälden.

d. Werden die Außenstände regelmäßig überwacht und zügig angemahnt?

Forderungen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr wer den überwacht und gege ben-

falls nach einem standardisierten Mahnverfah ren angemahnt.

e. Werden längerfristige Guthaben der laufenden Konten höher verzins lich angelegt?

Das vorhanden Guthaben wird soweit im laufenden Geschäftsbetrieb benötigt. Eine lang fris-

tige Anlage er folgt primär in Grundstücke und Gebäude.

f. Werden für Festgeldanlagen Zinsangebote eingeholt?

Im Berichtszeitraum wurden keine Festgeldanlagen getätigt.

g. Werden Fremdkapitalaufnahmen und Kapitalbedarf zeitlich aufeinander abge-

stimmt?

Fremdkapitalaufnahmen und Kapitalbedarf werden in der jährlichen Wirtschafts- und Liqui di-

tätsplanung des Vor stands zeit lich aufeinander abgestimmt.

h. Werden die Zahlungsfristen für einen möglichen Skontoabzug beachtet?

Die Zahlungsfristen wurden im Berichtsjahr beachtet und mögliche Skontoabzüge beachtet.

i. Liegen dem Vorstand/der Geschäftsführung be triebs wirtschaftliche Kennzah len

(Kapitalstruktur, Finanzierung, Ver schuldungs quote) vor?

Die Vorstand erhält monatlich eine betriebswirtschaftliche Auswertung (Gewinn- und Ver lust-

rech nung) und eine retrograde Liquiditätsübersicht. Eine schriftliche Berichterstattung durch

den Vorstand an das Kuratorium erfolgt fallbezogen und unregelmäßig.

Führte die laufende Geschäftstätigkeit zu einem wirtschaftlich befriedigenden Er geb-

nis? 

a. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres ist nicht durch einmalige Vorgänge entscheidend
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ge prägt, die Ertragslage ist sowohl hinsichtlich der Erträge als auch der Aufwendungen na-

hezu kon stant. Der Instandhaltungsaufwand hat ne ben rückläufi gen Spendeneinnahmen von

das Jahresergebnis negativ beeinflusst.

 

b. Ist das Jahresergebnis durch Entscheidungen des Trägers wirtschaftlich un güns tig

be einflusst worden?

Im Rahmen unserer Prüfung konnten keine Entscheidungen des Kuratoriums mit negati ven

Aus wir kun gen auf das Jahresergebnis festgestellt werden.

c. Steht das Jahresergebnis mit dem Betriebsziel in Einklang?

Der Geschäftsplan für das Geschäftsjahr sah ein positives Jahresergebnis von TEUR 51 vor.

Das Geschäftsjahr wurde mit einem negativen Ergebnis von TEUR 18 abge schlos sen. Der

Instandhaltungsaufwand in Höhe von TEUR 106 (i.V.TEUR 83) hat neben rückläufi gen

Spendeneinnahmen von TEUR 54 das Ergebnis beeinflusst. Die satzungmäßigen Leistun-

gen sind um TEUR 33 rückläufig.

d. Liegen verlustbringende Geschäfte vor, die für die Vermögens- und Ertragslage von

Bedeutung waren, und sind die Ursachen der Verluste festgestellt?

Es liegen keine verlustbringenden Geschäfte vor, die für die Vermögens- und Ertragslage

von Be deutung sind; allerdings erwirtschaften die Geschäftsstellen aufgrund ihrer Ausrich-

tung als gemeinnützige Stiftung keine Überschüsse.

e. Steht die Personalbesetzung einzelner Bereiche im offensichtlichen Missverhält nis

zum Arbeitsumfang?

Im Geschäftsjahr waren keine Arbeitnehmer beschäftigt. 

f. Ist der Zinsaufwand insgesamt vertretbar?

Der Zinsaufwand ist bei Darlehen in Höhe von TEUR 5.412 (i.V. 5.724) mit rd. TEUR 88 ver-

tretbar.

g. Liegt der durchschnittliche Zinsaufwand bei Fremddarlehen im üblichen Rahmen?

Die Zinsen der Fremddarlehen entsprechen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses dem

üb lichen Zinsniveau.

h. Sind die Abschreibungen angemessen?
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Die Abschreibungen entsprechen den handelsrechtlichen Regeln und sind als angemessen

zu be zeichnen.

Ist die wirtschaftliche Lage der einzelnen Teilbereiche der Mitgliedsorganisation be-

den kenfrei?

Die Stiftung erzielt im Berichtsjahr einen Verlust. Aller dings sieht bereits der Wirtschaftsplan

2024 der Stiftung  wieder ein positives Jahresergebnis von TEUR 44 vor.

Sind die Betriebsaufwendungen als wirtschaftlich zu beurteilen?

Nach den vorliegenden und in Stichproben geprüften Belegen und Unterlagen sowie der er-

teilten Auskünfte sind die Betriebsaufwendungen als notwendig und damit auch als wirt-

schaftlich sinnvoll zu beurteilen.

Wurden ggf. erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftli chen Lage

einge leitet?

Da es sich um eine gemeinnützige Stiftung handelt, die gemäß Satzung für mildtätige Wohl-

fahrts zwecke tätig ist und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt, sind nur

dahin gehend Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage notwendig, um ein

ausge gli chenes Ergebnis zu erlangen. Im Berichtsjahr wurde ein negatives Jahresergeb nis

erzielt. Aufgrund des mit der Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe

gemeinnützige Gesellschaft ge trof fe nen Miet ver trags über die Be triebs stät te Rhein stät ten ist

die Stif tung grund sätz lich in der La ge, zu künftig sta bile ausge gli chene Jah res er geb nisse zu

er wirt schaf ten.

Zusammenfassende Feststellungen

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der er for-

derlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen rechtlichen Vorschriften

und den Satzungsbestimmungen geführt worden sind. Über die in dem vorliegenden Bericht

ge machten Feststel lungen hinaus hat un sere Prü fung keine Besonderheiten ergeben, die

nach unserer Auffassung für die Beurtei lung der Ord nungsmäßigkeit der Geschäftsführung

von Be deutung sind.
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5.2 Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Stiftungsgeschäfte

Entsprechend unseres Prüfungsauftrags haben wir ge prüft, ob der Grundsatz der Er haltung

des Stiftungsvermögens und die Verpflichtung zur bestimmungsgemäßen Stiftungsmittel ein-

ge hal ten wur den.

Die Ergebnisse unserer Prüfung stellen wir im Folgenden zusammenfassend dar:

- Die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die ergänzenden Bestim mungen

des Gemeinnützigkeitsrechts und der Satzung der Stiftung wur den beach tet.

- Die einzelnen Posten des Jahresabschlusses sind sachlich und rechnerisch be grün det

und nachgewiesen.

- Das Stiftungsvermögen wurde nachgewiesen und richtig be wertet. Es wur de in sei nem

Be stand ungeschmälert erhalten.

- Die Stiftungmittel wurden satzungsgemäß und gemeinnützig keitsrechtlich zweck ent spre-

chend verwendet.

- Über die in dem vorliegenden Bericht gemachten Feststellun gen hinaus hat unsere Prü-

fung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beur tei lung der

Erweite rung des Prüfungsauftrags von Bedeutung sind.
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6. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom

1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 der Stiftung er statten wir in Überein stim mung mit §

321 HGB unter Be achtung der Grundsät ze ord nungsgemä ßer Erstellung von Prü fungsbe richten

des In sti tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutsch land e.V., Düs seldorf (IDW PS 450 n.F.).

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB wie folgt unterzeichnet:

Stuttgart, den 10. Mai 2024

ADJUVARIS GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 
Dr. Felix Wannenwetsch

Wirtschaftsprüfer
Oliver Müller

Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
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A n l a g e n



Anlage I
BILANZ

Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe
Karlsruhe

zum
31. Dezember 2023

19

AKTIVSEITE PASSIVSEITE

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der
Bauten auf fremden Grundstücken 9.280.942,65 9.671.199,65

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.106,00 1.443,00
9.295.048,65 9.672.642,65

II. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 949,51 949,51

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Kunstgemälde 3.221,00 3.221,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 424,99 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 38.439,02 35.815,40

38.864,01 35.815,40

III. Guthaben bei Kreditinstituten 48.298,20 155.917,37

A. Eigenkapital

I. Stiftungskapital

1. Errichtungskapital 50.000,00 50.000,00
2. Zustiftungskapital 1.540.511,35 1.538.961,35

1.590.511,35 1.588.961,35

II. Rücklagen

1. Ergebnisrücklagen 1.690.276,19 1.707.922,70

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 4.700,00 7.695,27

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.412.139,48 5.724.045,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.146,63 25.391,66
3. sonstige Verbindlichkeiten 678.607,72 814.529,16

6.100.893,83 6.563.966,61

Summe Aktivseite 9.386.381,37 9.868.545,93 Summe Passivseite 9.386.381,37 9.868.545,93



Anlage II

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe
Karlsruhe
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2023 2022
EUR EUR

1. Spenden und Bußgelder 52.415,92 106.689,54

2. Vermögenserträge 616.620,31 616.295,32

3. sonstige betriebliche Erträge 3.871,54 4.939,59

4. satzungsmäßige Leistungen 69.217,93 101.900,34

5. Abschreibungen
a) auf Sachanlagen 390.989,47 385.551,32

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 141.166,54 110.292,35

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 88.347,61 110.467,11

8. Ergebnis nach Steuern 16.813,78- 19.713,33

9. sonstige Steuern 832,73 832,73

10. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss) 17.646,51- 18.880,60

11. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen 17.646,51 0,00

12. Einstellungen in die Ergebnisrücklagen 0,00 18.880,60

13. Mittelvortrag 0,00 0,00
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Anhang
für das Geschäftsjahr 2023

Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe
Karlsruhe

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe hat ihren Sitz in Karlsruhe. Sie ist im Stiftungsverzeichnis
des Regierungsbezirks Karlsruhe eingetragen.

2. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den maßgeblichen handelsrechtlichen Rech-
nungslegungsvorschriften aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach
dem Gesamtkosten verfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt worden. Die Stiftung
weist zum Abschlussstichtag erstmals die Größenmerkmale ei ner kleinen Kapitalgesell schaft
ge mäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von der Inanspruchnahme der Er leichterung für Kleinstkapi-
tal ge sell schaf ten gemäß § 264 Abs. 1 S. 5 HGB wird kein Ge brauch gemacht.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjah res-
abschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt. 

Die Gliederung des Eigenkapitals erfolgt entsprechend der Stellungnahme zur Rechnungs le-
gung IDW RS HFA 5 n.F.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt in Anlehnung an
§ 275 Abs. 1 S. 2 HGB un ter Be rücksichtigung stiftungsbezogener Besonderheiten im Rah-
men des Gesamt kosten ver fahrens.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Folgende Gebäude wurden entsprechend dem Komponentenansatz in wesentliche Kom po-
nenten zerlegt und über die jeweilige voraussichtliche Restnutzungsdauer der Kompo nen ten 
abgeschrieben:

·    Betriebsstätte Rheinstetten           
·    Betriebsstätte Hagsfeld 2

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag beizulegenden
niedri geren Wert angesetzt.

Die Kunstgemälde wurden zu durchschnittlichen beizulegenden Werten bewertet; die beizu-
legen den Werte wurden im Wesentlichen nach den Verhältnissen am Absatzmarkt anhand
der erziel ten Preise bei einer Auktion ermittelt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditin sti-
tuten wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbind lich-
keiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmän nischer
Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.



Anlage III

22

4. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Eine Entwicklung des Anlagevermögens ist aus nachfolgendem Anlagespiegel ersichtlich.

Verbindlichkeiten

Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der Fälligkeitsübersicht dargestellt.

Treuhandvermögen

Die Stiftung verwaltet treuhänderisch das Vermögen der Angela und Walter Bachmeier Stif-
tung, unselbständige Stiftung, in Höhe von 1.201.695,30 Euro.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.
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Entwicklung des Anlagevermögens
Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe
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Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwert

Bezeichnung Stand Zugänge Umbuch- Abgänge Stand Stand Zugänge Umbuch- Abgänge Stand Stand

1.1.2023 ungen 31.12.2023 1.1.2023 ungen bung
Zuschrei

31.12.2023 31.12.2023
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

Summe 12.069.721,78 12.069.721,78 2.398.522,13 390.257,00 2.788.779,13 9.280.942,65

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe 19.873,96 13.395,47 33.269,43 18.430,96 732,47 19.163,43 14.106,00

3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens

Summe 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 50,49 0,00 50,49 949,51

Gesamtsumme 12.090.595,74 13.395,47 0,00 0,00 12.103.991,21 2.417.003,58 390.989,47 0,00 0,00 2.807.993,05 9.295.998,16



Anlage III

Fälligkeitsübersicht

24

Restlaufzeit
Gesamt bis zu von mehr als davon über gesicherte Art der

31.12.2023 einem Jahr einem Jahr 5 Jahre Beträge Sicherheit
Euro Euro Euro Euro Euro

PASSIVSEITE

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.412.139,48 316.207,65 5.095.931,83 3.786.806,73 5.412.139,48 Grundschuld
im Vorjahr 5.724.045,79 320.826,70 5.403.219,09 4.098.188,82

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.146,63 10.146,63 0,00 0,00 1)
im Vorjahr 25.391,66 25.391,66 0,00 0,00

sonstige Verbindlichkeiten 678.607,72 678.607,72 0,00 0,00
im Vorjahr 814.529,16 814.529,16 0,00 0,00

Summe 6.100.893,83 1.004.962,00 5.095.931,83 3.786.806,73
6.563.966,61 1.160.747,52 5.403.219,09 4.098.188,82

1) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im geschäftsüblichen Umfang über Eigentumsvorbehalte gesichert.
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5. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB)

aufgestellt.

6. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren keine Arbeitnehmer beschäftigt. 

Karlsruhe, den 29. April 2023

    

  (dezeit nicht besetzt)   gez. Dieter Seifert

  1. Vorstand   2. Vorstand
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe, Karlsruhe

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe, Karlsruhe - be stehend aus der

Bilanz zum 31.12.2023 und der Ge winn- und Ver lust rech nung für das Ge schäfts jahr vom 1.1.2023

bis zum 31.12.2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie rungs- und Be-

wertungs methoden - ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka pitalgesell-

schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach tung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nis sen ent sprechendes

Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung zum 31.12.2023 so wie ihrer Er tragslage für das

Ge schäfts jahr vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2023.      

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-

gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut schen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften

und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü fung des Jah-

resabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weiter ge hend beschrie ben. Wir sind von der Stif-

tung un ab hängig in Über einstimmung mit den deut schen handels rechtli chen und berufsrechtli chen

Vor schriften und haben unsere sonstigen deut schen Be rufs pflichten in Über einstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auf fas sung, dass die von uns er lang ten Prüfungsnach wei-

se ausreichend und geeig net sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jah resab-

schluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Kuratoriums für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent li-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis sen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermit telt. Ferner sind die gesetz lichen

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein stim mung mit den deut schen

Grundsät zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha ben, um die Aufstel lung ei-
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nes Jah resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel lungen auf grund

von do lo sen Hand lun gen (d.h. Ma ni pu la tio nen der Rechnungslegung und Vermö gens schä di gun-

gen) oder Irrtü mern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite ren ha-

ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter neh-

menstä tig keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort lich, auf der

Grund la ge des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä tig keit zu bi-

lanzie ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei ten entgegen stehen.  

Das Kuratorium ist verantwortlich für die Über wa chung des Rechnungsle gungsprozesses der Ge-

schellschaft zur Aufstellung des Jahresab schlus ses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses    

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern ist sowie einen Be stäti gungsver merk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jah resab-

schluss be in haltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver stößen

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger weise er-

wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres ab-

schlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein flussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prü fungs hand-

lun gen als Reak tion auf die se Ri si ken durch so wie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-

chend und ge eignet sind, um als Grundla ge für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Ri siko,

dass aus dolo sen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstel lungen nicht aufgedeckt werden, da do lo se Hand lun gen kol lu si ves Zu sam men wir ken,

Fälsch un gen, be ab sich tig te Un voll stän digkei ten, irre füh rende Dar stel lungen bzw. das Au ßer-

kraftset zen inter ner Kon trol len be in halten kön nen.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
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ternen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um stän-

den an gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit die ses

Systems der Stiftung abzugeben. 

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängende Angaben. 

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im

Zu sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der

Fä higkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön nen. Falls wir

zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be steht, sind wir ver pflichtet, im

Be stäti gungs vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres ab schluss auf merk sam zu ma-

chen oder, falls diese Angaben unange mes sen sind, unser Prü fungsurteil zu mo di fi zieren. Wir

zie hen unsere Schlussfolge run gen auf der Grundlage der bis zum Datum unse res Bestäti-

gungs ver merks erlangten Prü fungsnachweise. Zukünftige Ereig nis se oder Ge ge ben heiten kön-

nen je doch dazu führen, dass die Stiftung ihre Unter neh menstätigkeit nicht mehr fortfüh ren

kann. 

· beurteilen wir Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäfts vor-

fäl le und Er eig nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ord nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver hältnissen entsprechen-

des Bild der Ver mögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung ver mittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich et wai-

ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Stuttgart, den 10. Mai 2024

ADJUVARIS GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 
Dr. Felix Wannenwetsch

Wirtschaftsprüfer
Oliver Müller

Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
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Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit dem Schreiben vom 14. Dezember 2004 die Lebens-

hilfe-Stiftung Karlsruhe mit Sitz in Karls ruhe als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts an-

erkannt. Die auf der Kuratoriums sitzung vom 7. Dezember 2023 geänderte Satzung wurde mit

Schreiben vom 8. Ja nuar 2024 von Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt.

Das Finanzamt Karlsruhe hat mit Bescheid vom 01. April 2022 die Mildtätigkeit für die Jah re 2018

bis 2020 be scheinigt.

Organe der Stiftung sind

a) der Vorstand,

b) das Stiftungskuratorium.

Der Vorstand wird nach § 8 Nr. 1 der Satzung vom Stiftungskuratorium auf die Dauer von drei Jah-

ren ge wählt. Der Vorstand besteht aus bis zu drei Personen. Über den Vorsitz und den stell vertre-

tenen Vorsitz ent scheidet das Stiftungskuratorium. Eine Wiederwahl ist zuläs sig.

Der Vorstand setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

1. Herr Oliver Sternagel (bis 30.6.2023)

2. Herr Dieter Seifert

Die Berufungen in das Kuratorium erfolgen durch den Aufsichtsrat der Lebenshilfe Karlsru he, Ett-

lin gen und Um gebung e. V. für eine Dauer von vier Jahren. Wiederholte Be ru fun gen sind zulässig.

Dem Kuratorium gehören an der Aufsichtsratsvorsitzende und ein Stellvertreter des Aufsichtsrats-

vorsitzenden. Das Stif tungs kurato rium be steht aus insgesamt bis zu sie ben Per so nen. Das Stif-

tungs ku rato rium wählt aus seiner Mit te ei nen 1. und 2. Vorsit zen den für die Dauer von vier Jah ren.

Wie der wahl ist zu läs sig. Das Stif tungs ku rato rium wacht über die Ein hal tung des Stif ter wil lens im

Sinne der Sat zungs zwe cke. 

Sind nur zwei Vorstandsmitglieder bestellt, sind beide Vorstandsmitglieder einzelvertretungsbe-

rechtigt.

Der Vorstand hat einen Geschäftsführer bestellt entsprechend § 12 der Satzung. Die laufen den

Ge schäfte wer den vom Ge schäfts füh rer der Stif tung wahrgenommen. Er ist dem Vor stand verant-

wortlich und an seine Wei sungen gebunden.
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Geschäftsführer der Stiftung ist

· Herr Uwe Dürr

Die Zuwendungsbestätigungen werden eigenhändig von der Geschäftsführung unterschrieben.

Das Stiftungskuratorium setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

1. Vorsitzender

Herr Johannes Breh (bis 30.6.2023)

2. Vorsitzende

Frau Patricia Erb-Korn

weitere Mitglieder

Herr Günther Jarzombek

Frau Dr. Katharina Ludwig

Frau Chris ti ne Neu mann-Mar tin

Herr Karl Polefka

Herr Joachim Scherff (bis 6.11.2023)

Der Vorsitzende des Stiftungskuratoriums zusammen mit einem weiteren Mitglied des Stiftungs ku-

ratoriums oder zwei vom Stiftungskuratorium Beauftragte vertreten gemeinsam die Stiftung ge gen-

über dem Vorstand und, falls der Jahresabschluss geprüft wird, gegenüber dem Abschluss prüfer.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Stiftungsmitteln besteht nicht.
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